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HmbGVBl. Nr. 21 MONTAG, DEN 2. JUNI 2003

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Die Höhe der Regelsätze der laufenden Leistungen zum
Lebensunterhalt (§ 22 Absatz 1 BSHG) wird wie folgt fest-
gesetzt:

Alleinstehende und Haushaltsvorstände  . . . . . . . . . 296 Euro

Haushaltsangehörige:

– bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres  . . . . . . . 148 Euro

– bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres beim
Zusammenleben mit einer Person, die allein für
die Pflege und Erziehung des Kindes sorgt  . . . . 163 Euro

– vom Beginn des 8. bis zur Vollendung des
14. Lebensjahres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Euro.

– vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Euro.

– vom Beginn des 19. Lebensjahres an  . . . . . . . . . 237 Euro.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2003 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Verordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach
§ 22 Absatz 1 des Bundessozialhilfegesetzes vom 28. Mai 2002
(HmbGVBl. S. 84) außer Kraft.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

zur Festsetzung der Regelsätze nach § 22 Absatz 1 des Bundessozialhilfegesetzes

Vom 20. Mai 2003

Auf Grund von § 22 Absatz 2 Satz 1 des Bundessozialhilfe-
gesetzes (BSHG) in der Fassung vom 23. März 1994 (BGBl. I
S. 647, 2975), zuletzt geändert am 23. Dezember 2002 (BGBl. I
S. 4621, 4630), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 20. Mai 2003.
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§ 1
Für

1. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstellung
tragender Stahlbauteile,

2. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstellung
tragender Aluminiumbauteile,

3. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstellung von
Betonstahlbewehrungen,

4. die Ausführung von Leimarbeiten zur Herstellung
tragender Holzbauteile und von Brettschichtholz,

5. die Herstellung und den Einbau von Beton mit höherer
Festigkeit und anderen besonderen Eigenschaften auf
Baustellen (Beton B II), die Herstellung von Transportbeton
und vorgefertigten tragenden Bauteilen aus Beton B II,

6. die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen, deren
Standsicherheit gefährdet ist,

müssen die Herstellerin und der Hersteller von Bauprodukten
und die Anwenderin und der Anwender von Bauarten über
Fachkräfte mit besonderer Sachkunde und Erfahrung sowie
über besondere Vorrichtungen verfügen. Die erforderliche
Ausbildung und berufliche Erfahrung der Fachkräfte sowie die
erforderlichen Vorrichtungen bestimmen sich in den Fällen
des Satzes 1
1. Nummer 1 nach DIN 18800-7: 1983-05; Richtlinie

zur Ausführung von Stahlbauten und Herstellung von
Bauprodukten aus Stahl: 1996-03 (Mitteilungen des
Deutschen Instituts für Bautechnik, Mai 1996, Sonderheft
Nummer 11/1),

2. Nummer 2 nach DIN 4113-1: 1980-05; Richtlinie
zum Schweißen von tragenden Bauteilen aus Aluminium
1986-10 (Amtl. Anz. 1987 S. 1613),

3. Nummer 3 nach DIN 4099: 1985-11,
4. Nummer 4 nach DIN 1052-1: 1988-04, DIN 1052-1/

A1: 1996-10,
5. Nummer 5 nach DIN 1045: 1988-07,
6. Nummer 6 nach der Richtlinie für Schutz und Instand-

setzung von Betonbauteilen, Teil 3: 1991-02.

§ 2

(1) Die Hersteller und Anwender haben vor der erstmaligen
Durchführung der Arbeiten nach § 1 und danach für solche
nach

1. § 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3, 5 und 6 in Abständen von
höchstens drei Jahren,

2. § 1 Satz 1 Nummer 4 in Abständen von höchstens fünf
Jahren

gegenüber einer nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 HBauO
anerkannten Prüfstelle nachzuweisen, dass sie über die
vorgeschriebenen Fachkräfte und Vorrichtungen verfügen.

(2) Für die in § 1 aufgeführten Bauprodukte gelten die
Überwachungsstellen für die Fremdüberwachung nach § 23
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 HBauO als Prüfstelle nach § 23
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 HBauO. Dies gilt auch für die
Stellen, welche in den vom Deutschen Institut für Bautechnik
im Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbehörde bekannt
gemachten Verzeichnissen der Stellen für Eignungsnachweise
zum Schweißen von Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
und von Betonstahl sowie zum Leimen tragender Holzbauteile
geführt wurden und die Eignung der Hersteller und Anwender
geprüft haben.

§ 3

Die Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall zulassen, dass
Bauprodukte, Bauarten oder Teile baulicher Anlagen abwei-
chend von den Regelungen dieser Verordnung hergestellt
werden, wenn nachgewiesen ist, dass Gefahren im Sinne des
§ 3 Absatz 1 HBauO nicht zu erwarten sind.

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der
Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG
Nr. L 204 S. 37), in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998
(ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

Verordnung

über Anforderungen an Hersteller von

Bauprodukten und Anwender von Bauarten

(HAVO)*)

Vom 20. Mai 2003

Auf Grund von § 20 Absatz 5, § 21 Absatz 1 Satz 4 und § 81
Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung
(HBauO) vom 1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183), zuletzt ge-
ändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 353), wird
verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 20. Mai 2003.
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§ 1

Folgende Tätigkeiten müssen durch eine Überwachungs-
stelle nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 HBauO überwacht
werden:

1. der Einbau von punktgestützten, hinterlüfteten Wand-
bekleidungen aus Einscheibensicherheitsglas in einer Höhe
von mehr als 8 m über Gelände,

2. das Herstellen und der Einbau von Beton mit höherer
Festigkeit und anderen besonderen Eigenschaften auf
Baustellen (Beton B II),

3. die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen, deren
Standsicherheit gefährdet ist,

4. der Einbau von Verpressankern,

5. das Einpressen von Zementmörtel in Spannkanäle,

6. das Einbringen von Ortschäumen auf Bauteilflächen über
50 m2.

Die Überwachung erfolgt nach einschlägigen Technischen
Baubestimmungen und kann sich auf Stichproben be-
schränken.

§ 2

Für die Tätigkeiten nach § 1 Satz 1 Nummern 2, 3, 5 und 6
gelten die Überwachungsstellen, die bisher als Überwachungs-
stellen nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 HBauO die ent-
sprechenden Bauprodukte überwachen, als anerkannte Über-
wachungsstellen nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 HBauO.

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der
Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG
Nr. L 204 S. 37), in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998
(ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

Verordnung

über die Überwachung von Tätigkeiten

mit Bauprodukten und bei Bauarten

(ÜTVO)*)

Vom 20. Mai 2003

Auf Grund von § 20 Absatz 6, § 21 Absatz 1 Satz 4 und § 81
Absatz 1 Nummer 3 der Hamburgischen Bauordnung
(HBauO) vom 1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183), zuletzt ge-
ändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 353), wird
verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 20. Mai 2003.
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§ 1

(1) Das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach § 22
Absatz 4 HBauO besteht aus dem Buchstaben „Ü“ und hat
folgende Angaben zu enthalten:

1. Name des Herstellers; zusätzlich das Herstellwerk, wenn
der Name des Herstellers eine eindeutige Zuordnung des
Bauprodukts zu dem Herstellwerk nicht ermöglicht;
anstelle des Namens des Herstellers genügt der Name des
Vertreibers des Bauprodukts mit der Angabe des Herstell-
werks; die Angabe des Herstellwerks darf verschlüsselt
erfolgen, wenn sich beim Hersteller oder Vertreiber und,
wenn ein Übereinstimmungszertifikat erforderlich ist, bei
der Zertifizierungsstelle und Überwachungsstelle das
Herstellwerk jederzeit eindeutig ermitteln lässt,

2. Grundlage der Übereinstimmungsbestätigung

a) Kurzbezeichnung der für das geregelte Bauprodukt im
Wesentlichen maßgebenden technischen Regel,

b) die Bezeichnung für eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung als „Z“ und deren Nummer,

c) die Bezeichnung für ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis als „P“, dessen Nummer und die Bezeich-
nung der Prüfstelle oder

d) die Bezeichnung für eine Zustimmung im Einzelfall als
„ZiE“ und die Behörde,

3. die für den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des
Bauprodukts, soweit sie nicht durch die Angabe der
Kurzbezeichnung der technischen Regel nach Nummer 2
Buchstabe a abschließend bestimmt sind,

4. die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungs-
stelle, wenn die Einschaltung einer Zertifizierungsstelle
vorgeschrieben ist.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 sind auf der von dem Buch-
staben „Ü“ umschlossenen Innenfläche oder in deren unmit-
telbarer Nähe anzubringen. Der Buchstabe „Ü“ und die Anga-
ben nach Absatz 1 müssen deutlich lesbar sein. Der Buch-

stabe „Ü“ muss in seiner Form der folgenden Abbildung
entsprechen:

(3) Wird das Ü-Zeichen auf einem Beipackzettel, der
Verpackung, dem Lieferschein oder einer Anlage zum Liefer-
schein angebracht, so darf der Buchstabe „Ü“ ohne oder mit
einem Teil der Angaben nach Absatz 1 zusätzlich auf dem
Bauprodukt angebracht werden.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

(2) Zum selben Zeitpunkt tritt die Übereinstimmungs-
zeichen-Verordnung vom 29. November 1994 (HmbGVBl.
S. 301, 310) außer Kraft.

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der
Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG
Nr. L 204 S. 37), in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998
(ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

Verordnung

über das Übereinstimmungszeichen

(Übereinstimmungszeichen-Verordnung – ÜZVO)*)

Vom 20. Mai 2003

Auf Grund von § 20 Absatz 4 und § 81 Absatz 6 Nummer 1
der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 1. Juli 1986
(HmbGVBl. S. 183), zuletzt geändert am 17. Dezember 2002
(HmbGVBl. S. 347, 353), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 20. Mai 2003.
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§ 1
„Motorradgottesdienst“

(1) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 15. Juni 2003,
aus Anlass der Veranstaltung „Motorradgottesdienst“ in der
Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet sein. 

(2) Die Freigabe der Öffnungszeiten nach Absatz 1 wird
gemäß § 14 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über den Ladenschluss
beschränkt auf die Betriebe Kieler Straße – Eidelstedter Platz

– Holsteiner Chaussee bis zum Autobahndreieck Hamburg-
Nordwest des Bezirksamtsbereichs Eimsbüttel.

§ 2

Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68) bleibt
unberührt.

§ 1

„die altonale“

(1) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 15. Juni 2003,
aus Anlass der Veranstaltung „die altonale“ von 12.00 Uhr bis
17.00 Uhr geöffnet sein.

(2) Die Freigabe der Öffnungszeiten nach Absatz 1 wird
gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss
beschränkt auf das von der Norderelbe und den Straßen Lüde-
mannsweg – Elbchaussee – Hohenzollernring – Daimlerstraße

– Bahrenfelder Steindamm – Bornkampsweg – Leunastraße –
Plöner Straße – Stresemannstraße – Holstenstraße – Peper-
mölenbek – Sankt Pauli Fischmarkt umgrenzte Gebiet ein-
schließlich der Großen Elbstraße.

§ 2
Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68) bleibt
unberührt.

Zweite Verordnung

über die Erweiterung der Verkaufszeiten aus Anlass

von Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen

des Bezirksamtes Eimsbüttel

Vom 20. Mai 2003

Auf Grund von § 14 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1 des
Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956
(BGBl. III 8050-20), zuletzt geändert am 29. Oktober 2001
(BGBl. I S. 2785, 2829), in Verbindung mit § 1 der Weiter-
übertragungsverordnung-Verkaufszeiten vom 11. Juni 2002
(HmbGVBl. S. 92) wird verordnet:

Hamburg, den 20. Mai 2003.

Das Bezirksamt Eimsbüttel

Vierte Verordnung

über die Erweiterung der Verkaufszeiten aus Anlass

von Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen

des Bezirksamtes Altona

Vom 23. Mai 2003 

Auf Grund von § 14 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. III 8050-20),
zuletzt geändert am 15. Mai 2003 (BGBl. I S. 658), in Verbin-
dung mit § 1 der Weiterübertragungsverordnung-Verkaufs-
zeiten vom 11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92) wird verordnet:

Hamburg, den 23. Mai 2003.

Das Bezirksamt Altona
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Bekanntmachung

über das In-Kraft-Treten des Staatsvertrages

zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg

und dem Land Schleswig-Holstein über die Verschmelzung der Landesbank

Schleswig-Holstein Girozentrale und der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale –

auf eine Aktiengesellschaft

Vom 26. Mai 2003

Gemäß Artikel 1 § 3 des Gesetzes zur Fusion der Hambur-
gischen Landesbank – Girozentrale – mit der Landesbank
Schleswig-Holstein Girozentrale vom 22. Mai 2003 (HmbGVBl.
S. 119) wird bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag nach
seinem § 7 mit Wirkung vom 24. Mai 2003 in Kraft tritt.

Hamburg, den 26. Mai 2003.

Die Senatskanzlei


